
Satzung

Förderverein der Kindertagesstätte Erbstadt e.V.
Fassung von 19.11.2025

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Kindertagesstätte Erbstadt e.V.“. 
(2) Der Verein hat den Sitz in Nidderau – Erbstadt, Hauptstraße 7.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der Volks- und 
Berufsbildung.

(2)  Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch:
 Ausrichtungen von Veranstaltungen für Kinder,  Eltern und die in der 

Kindertagesstätte tätigen Kräfte in kultureller,  organisatorischer und / 
oder materieller Weise,

 Anschaffung von Spielgeräten und / oder Materialien,
 Anschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen,
 Gewährung von Beihilfen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen, wie 

Ausflügen und Besuchen von kulturellen Einrichtungen,
 Förderung von Projekten in der Elementarerziehung,
 Beschaffung und Weitergabe von Mitteln an die Stadt Nidderau zwecks 

Verwendung der Mittel in der Kindertagesstätte Erbstadt zur Erfüllung 
der satzungsgemäßen Zwecke.

Der Förderverein übernimmt keine Aufgaben des Trägers.

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist 
ein Förderverein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur 
Förderung der in § 2 der Satzung genannten Zwecke verwendet. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

(3) Das  gesamte  Vermögen  und  etwaige  Gewinne  dürfen  nur  für  den 
satzungsgemäßen Zweck  verwendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft  als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 



Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre 
Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres oder jede juristische Person werden, die bereit  ist,  Ziele und 
Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern.

(2) Die Aufnahme als Mitglied des Vereins wird mit formeller Erklärung (Formular 
zur  Beitrittserklärung)  beantragt  und  vom  Vorstand  entschieden.  Bei  einer 
Ablehnung kann Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden.

(3) Jedes  Vorstandsmitglied  hat  das  Vorschlagsrecht  für  Ehrenmitglieder. 
Ehrenmitglieder können natürliche oder juristische Personen sein, die sich um 
die Förderung der Kindertagesstätte verdient gemacht haben. Eine 2/3 Mehrheit 
des  Vorstandes reicht  zur  Ernennung aus.  Ehrenmitglieder  müssen keinen 
Mitgliedsbeitrag  zahlen.  Sie  verfügen  über  alle  Rechte  ordentlicher 
Vereinsmitglieder.

(4) Die Mitgliedschaft erlischt:

a. durch Austritt. Der Austritt ist zum Schluss eines Geschäftsjahres unter 
Einhaltung  einer  Kündigungsfrist  von  einem  Monat  möglich.  Die 
Kündigung muss schriftlich an den Vorstand erfolgen.

b. durch Tod von natürlichen Personen und die Auflösung von juristischen 
Personen.

c. durch  Ausschluss.  Bei  Vorliegen  eines  wichtigen  Grundes  (z.B. 
Rückstand  bei  der  Zahlung  der  Mitgliedsbeiträge,  Gefährdung  des 
Vereinsansehens,  beharrliches  Nichtnachkommen  der 
satzungsmäßigen  Vereinspflichten)  kann  der  Vorstand  mit  einfacher 
Mehrheit  den  Ausschluss  eines  Mitglieds  beschließen.  Es  kann 
Einspruch  gegen  den  Beschluss  bei  der  Mitgliederversammlung 
eingelegt werden.

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins 
teilzunehmen,  Anträge  zu  stellen  und  das  Stimmrecht  auszuüben.  Jedes 
stimmberechtigte  Mitglied  hat  eine  Stimme,  die  nur  persönlich  abgegeben 
werden kann. 

(2) Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge 
zu entrichten.



(3) In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag den Beitrag ermäßigen oder 
erlassen, wenn das Mitglied den Verein durch gemeinnützige Arbeit fördert.

(4) Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag.

§ 6 Mittel des Vereins

(1) Die für die Vereinsaufgaben erforderlichen Mittel werden durch 
Mitgliedsbeiträge, Sammlungen, Spenden und sonstige Zuwendungen 
aufgebracht.

(2) Über die Mindesthöhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Jedes Mitglied kann sich in der Beitrittserklärung 
zur Zahlung eines höheren Beitrages verpflichten.

(3) Im Voraus bezahlte Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Spenden werden 
nicht zurückerstattet; den Mitgliedern auch nicht bei ihrem Ausscheiden 
oder im Fall seiner Auflösung.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand,
2. die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a. dem Vorsitzenden 
b. dem stellvertretenden Vorsitzenden
c. dem Schriftführer
d. dem Schatzmeister

(2) Der  Verein  wird  gerichtlich  und  außergerichtlich  von  je  zwei 
Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten. Für Rechtsgeschäfte bis zu einem 
Umfang  von  1000,-  €  sind  die  Vorstandsmitglieder  einzeln 
vertretungsberechtigt. 

(3) Die  gewählten  Vorstandmitglieder  können  jederzeit  durch  Beschluss  der 
Mitgliederversammlung abberufen werden. 

(4) Die  Mitglieder  werden  durch  die  Mitgliederversammlung  aus  der  Mitte  der 
Vereins-mitglieder auf die Dauer von zwei Jahren gewählt (§ 8 Abs. 5). Die 
Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds.
Scheidet ein gewähltes Mitglied des Vorstandes während der Amtsdauer aus, 
so ergänzt sich der Vorstand bis zur nächsten Wahl durch Hinzuwahl eines 
Mitgliedes,  wobei  er  nach  freiem  Ermessen  eine  Änderung  der 
Geschäftsverteilung vornehmen kann.



(5) Der  Vorstand  kann  über  alle  Angelegenheiten  des  Vereins  beraten  und 
beschließen, sofern hierfür nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist. Ihm 
obliegen insbesondere:

a. Aufstellung des Jahresberichts und der Jahresrechnung;
b. Festsetzung allgemeiner Richtlinien;
c. Beschlussfassung  über  die  Aufnahme  und  den  Ausschluss  von 

Mitgliedern.

(6) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden nach Bedarf - mindestens jedoch einmal 
jährlich  -  einberufen.  Er  ist  einzuberufen,  wenn  ein  Drittel  der 
Vorstandsmitglieder  dies  verlangt.  Die  Tagesordnung  braucht  nicht 
angekündigt  zu  werden.  Eine  Einberufungsfrist  von  einer  Woche  soll 
eingehalten werden.

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit beruft der Vorsitzende innerhalb einer 
Woche erneut eine Sitzung ein.  Diese ist  ohne Rücksicht  auf  die Zahl  der 
erschienenen  Mitglieder  beschlussfähig.  Hierauf  ist  bei  der  Einladung 
hinzuweisen.

(8) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst;  Stimmenthaltungen  gelten  als  ungültige  Stimmen.  Bei 
Stimmengleichheit  entscheidet  die  Stimme  des  Vorsitzenden,  bei  dessen 
Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(9) Über die Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und 
Schriftführer unterzeichnet wird.

(10) Der  Vorstand  kann  im  schriftlichen  Verfahren  beschließen,  wenn  alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 
a) Wahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder;
b) Beschlussfassung über den monatlichen Mindestbeitrag;
c) Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung;
d) Entlastung des Vorstands;
e) Beschlussfassung  über  die  Satzung,  Satzungsänderungen  und 

Auflösung des Ver-eins;
f) Entscheidungen über Einsprüche gemäß § 4 Abs. 4.

(2) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitz des Vorstandes, bei dessen 
Ver-hinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen.  Sie tritt  nach 
Bedarf – mindestens jedoch einmal jährlich – zusammen. Sie ist einzuberufen, 



wenn  ein  Drittel  der  Mitglieder  dies  verlangt.  Die  Einladung  wird  auf  der 
Internetpräsenz des Vereins veröffentlicht und gilt damit als öffentlich bekannt 
gemacht.
 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt 
die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden 
Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung  kann  die  vom  Vorstand  festgelegte  Tagesordnung 
geändert  und  ergänzt  werden.  Die  Art  der  Abstimmung  bestimmt  der 
Versammlungsleiter;  die  Abstimmung muss schriftlich  durchgeführt  werden, 
wenn  ein  Drittel  der  erschienenen  stimmberechtigten  Mitglieder  dies 
beantragt.

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse werden 
mit  einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein  Antrag  als  abgelehnt.  Beschlüsse  über  die  Satzung  oder 
Satzungsänderungen sowie über die Auflösung des Vereins bedürfen einer 
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen.

(5) Wahlen geschehen durch schriftliche Abstimmung. Sie können aber auch, wenn 
kein Widerspruch erhoben wird, durch Handzeichen erfolgen. Gewählt ist, wer 
mehr  als  die  Hälfte  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  erhalten  hat.  Hat 
niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so 
findet  zwischen den beiden Kandidaten,  die  die  meisten Stimmen erhalten 
haben, eine Stichwahl statt; maßgebend ist dann die einfache Mehrheit der 
abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Davon  abweichend  können  die  weiteren 
Vorstandsmitglieder in einem Wahlgang gewählt werden; gewählt ist, wer dabei 
die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.

(6) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und 
Schriftführer unterzeichnet wird. 

§ 10 Rechnungslegung

(1) Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

(2) Für  jedes Jahr  ist  innerhalb  von sechs Monaten nach seinem Ablauf  vom 
Vorstand eine Jahresrechnung zur Vorlage an die Mitgliederversammlung zu 
erstellen.  Die  Jahresrechnung hat  alle  im Zusammenhang mit  dem Verein 
anfallenden  Einnahmen  und  Ausgaben  nach  sachlichen  Gesichtspunkten 
untergliedert zu erfassen.

(3) Vor der Vorlage an die Mitgliederversammlung ist die vom Vorstand erstellte 
Jahresrechnung  und  die  Kassenführung  durch  zwei  Rechnungsprüfer  zu 
überprüfen. Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung für 



eine Dauer von 1 Jahr gewählt; nicht gewählt werden kann, wer Mitglied des 
Vorstandes  ist.  Über  das  Ergebnis  ihrer  Prüfungstätigkeit  haben  die 
Rechnungsprüfer der Mitgliederversammlung zu berichten.

§ 11 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere folgende Rechte:

- Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
- Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
- Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus.

§ 12 Auflösung des Vereins

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt 
das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung 
der in § 1 Abs.1 genannten Zwecke.

§ 13 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung ist am 25.09.2025 bei der Gründung des Vereins einstimmig 
beschlossen worden. Sie trat mit der Eintragung des Vereins ins Vereinsregister 
in Kraft.

(2) Die Änderungen in § 2 der Satzung wurden bei der Mitgliederversammlung am 
19.11.2025 einstimmig beschlossen. 


